
 

 

Antragsformular für Betreuungsgutscheine 
 

Das Gesuch ist vollständig ausgefüllt, gut leserlich und unterschrieben zusammen mit der Bestätigung der 

Kindertagesstätte und der aktuellsten definitiver Steuerrechnung (Rechnung der Staats- und 

Gemeindesteuern) an die Schulverwaltung der Gemeinde Kilchberg zu senden. Es muss vor Beginn der 

familienergänzenden Betreuung eingereicht werden. Der Anspruch auf Betreuungsgutscheine kann nicht 

rückwirkend geltend gemacht werden. 

 

Personalien der Eltern/Erziehungsberechtigten (sowie des Partners / der Partnerin, die im gleichen 

Haushalt wohnen) 

 1. Person 2. Person 

Name:    

Vorname:    

Strasse:   

PLZ / Ort   

Geburtsdatum:    

Telefon-Nr.:   

E-Mail   

 

 

Bei einer Kindertagesstätte angemeldete/s Kind/er  

Name/Vorname:  Geburtsdatum:  

Name/Vorname:  Geburtsdatum:  

Name/Vorname:  Geburtsdatum:  

 

Quellensteuern 

Werden Sie quellenbesteuert?       nein    ja 

 

Bargeldlose Überweisung 

Die Betreuungsgutscheine werden grundsätzlich an die Erziehungsberechtigten ausbezahlt. Eine 

Überweisung an Dritte erfolgt nur in Ausnahmefällen:  wirtschaftliche Sozialhilfe; begründeter Antrag durch 

die Kindertagesstätte. 

IBAN   

Bank / Post  

KontoinhaberIn  
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Meldepflicht und Einverständniserklärung 

Die Antragstellenden sind verpflichtet Änderungen in Bezug auf das massgebende Einkommen oder den 

Betreuungsumfang des Kindes innert eines Monats der Schulverwaltung zu melden. Dies gilt auch bei der 

Beendigung des Betreuungsverhältnisses sowie bei Wegzug aus der Gemeinde Kilchberg. Die Meldepflicht 

liegt bei den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten. Ungerechtfertigte Bezüge von Betreuungsgutscheinen 

in Bestand und Höhe werden zurückgefordert. Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass dieses Gesuch 

vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt ist. Einkünfte und Vermögen sind bei der Anmeldung mittels 

aktueller definitiver Steuerrechnung (Rechnung der Staats- und Gemeindesteuern) zu deklarieren. Die 

Schulverwaltung ist berechtigt, Auskünfte beim Steueramt einzuholen. Bei Quellensteuerpflichtigen sind 

Einkommensbelege (Lohnausweis) einzureichen. Werden die von der Schulverwaltung verlangten Belege 

nicht vorgelegt oder weigern sich die Eltern, die verlangten Auskünfte zu erteilen, wird der Antrag abgelehnt. 

 

Ort und Datum:  Unterschrift 1. Person  

 

Beilagen: 

 Unterschrift 2. Person  

 Bestätigung der Kindertagesstätte (auf Formular der Gemeinde Kilchberg) 
 Aktuelle definitive Steuerrechnung (Rechnung der Staats- und Gemeindesteuern) 

 


